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 DStR-Vorschau 

Die voraussichtlichen Themen in DStR 19/2019: 

 Gemeinsamer Konsum im Schenkungsteuerrecht 
 ADRs, Pre-Release ADRs und „Phantom-Aktien“: Zivil- 

und steuerrechtliche Konsequenzen der (unterbliebenen) 
Aktienhinterlegung 

 Einkommensteuerneutrale Behandlung von Gesellschafter- 
darlehen im Rahmen der Liquidation und Beendigung von 
Kapitalgesellschaften 

 Geschäftsführung von Krisenunternehmen – Haftungs- 
risiken vor und nach Insolvenzantragstellung  

 Making Tax Digital – Großbritannien zwingt Unter-
nehmen zur Digitalisierung ihrer Buchhaltung und 
Compliance-Prozesse 
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Internationale Arbeitnehmer- 
besteuerung: Gekonnt meistern!  
Häufig fehlt bei grenzüberschreiten-
den Einsätzen von Arbeitnehmern das 
Verständnis für die anzuwendenden  

Doppelbesteuerungsabkomen. Unser Seminar gibt eine Hilfestellung für die 
zutreffende Anwendung des nationalen Rechts bei sog. Outbound- und In-
bound-Fällen und bei der richtigen Zuweisung des Besteuerungsrechtes nach 
DBA. Vermeiden Sie Differenzen mit der Finanzverwaltung! Nutzen Sie die  
Erfahrung unserer Referenten, welche gerade die Verwaltungspraxis kennen. 

Jetzt anmelden: „Internationale Arbeitnehmerbesteuerung“ am  
24.05.2019 in Stuttgart, am 30.10.2019 in Düsseldorf und am 21.11.2019  
in Frankfurt a. M. sowie am 09.12.2019 in München. 

Weitere Informationen unter www.beck-seminare.de/0139. 
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